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Interdisziplinäre 
Projektarbeit (IPA)

Anleitungspapier

Dokumentensammlung

Teil A: Anleitungspapier
1 Grundlagen

Die Lernenden erstellen während des 4./5. Semesters eine interdisziplinäre Projektarbeit (IPA), an der zwei Fächer und zwei verschiedene Lehrkräfte beteiligt sind.

1.1 Festlegung des Themas und Zusammenarbeit mit den Lehrkräften

Die jeweilige Klassenlehrkraft führt die Lernenden in die IPA ein.

Zur Themenwahl stehen mögliche Kombinationen aus Grundlagen-, Schwerpunkt- oder gewähltem Ergänzungsfach zur Verfügung. Aus der gewählten Fächerkombination ergibt sich, welche Lehrkräfte für die IPA in Frage kommen. In jedem Fall ist eine frühzeitige  Absprache mit den betreffenden Lehrpersonen notwendig.

Die Lernenden erstellen einen Projektvorschlag (vgl. Formular «Anmeldung») und wählen eine Lehrkraft als federführende Person aus. Wenn sich diese Person einverstanden erklärt, gilt sie fortan als Ansprechpartner für die IPA. Im Projektentwurf ist eine zweite Lehrkraft vorzuschlagen, die ebenfalls ihre Zustimmung erteilen muss. 
Die Zahl der von einer Lehrkraft federführend betreuten Arbeiten ist auf 8 Arbeiten pro Klasse beschränkt; eine Lehrkraft betreut nicht mehr als 16 Arbeiten. Ausnahmen sind von der Schulleitung zu bewilligen.
Der federführenden Lehrkraft wird ein Projektvorschlag (inklusive Thesen/Fragestellungen) per Mail eingereicht (Formular «Anmeldung») und von dieser an die zweite Lehrkraft weitergeleitet. Beide Lehrkräfte nehmen Stellung zum Projektvorschlag und bezeugen ihre Bereitschaft die Arbeit zu betreuen. Eventuell wird der/die Lernende zu einem Gespräch eingeladen. Das Formular «Anmeldung» wird den Lernenden mit einem Kommentar versehen wiederum per Mail retourniert und von diesen, falls notwendig, überarbeitet.

Die endgültige Formulierung des IPA-Themas wird von beiden betreuenden Lehrkräften unterschrieben und bis Mittwoch, 16.05.2012 spätestens bis 16.00 Uhr, persönlich im Schulsekretariat eingereicht. (vgl. Formular «Anmeldung»).

1.2 Umfang der IPA
Der Arbeitsumfang ist so zu bemessen, dass ihn die Lernenden in vier bis sechs Arbeitstagen bewältigen können. Die IPA muss 18 000 – 24 000 Zeichen (2400 Zeichen pro Seite ohne Leerschläge) umfassen, gestaltet gemäss den «Richtlinien für schriftliche Arbeiten».

2 Erstellung

Bei der Erstellung der Arbeit sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

2.1 Themenwahl und Eingrenzung (Formular Anmeldung)
Es ist vorteilhaft, ein Thema zu wählen, bei dem man sich bereits gut auskennt. Eine klare Eingrenzung der Thematik erleichtert die Arbeit. Das Thema muss pro Fachbereich je eine detaillierte Fragestellung/Thesenformulierung beinhalten (Interdisziplinarität), die in der Arbeit beantwortet resp. belegt werden sollen. 

Beispiel: 

Allg. Thema:
Wohnen im Thurgau

Interdisziplinarität:
VBR
Marketing-Strategie des Kantons Thurgau

D
Sprachgebrauch der Werbe- und Marketing-


Fachleute

These 1 (VBR): 
Der Kanton Thurgau wirbt im Kanton Zürich, um weitere Steuereinnahmen zu generieren.

These 2 (D):
Der Kanton Thurgau wirbt mit dem Begriff „heile Welt“ im Kanton Zürich.

2.2 Inhaltliche Planung; Grobplanung (Formular Prozessablauf)
Die Überlegungen zur Thematik, zur Interdisziplinarität und die Formulierung zweier detaillierter Fragestellungen/Thesenformulierungen führen zur Grobplanung:

· Thema

· Detaillierte Fragestellungen/Thesenbildungen

· Literatur, Fachleute, andere Quellen

· Inhaltliche Grobplanung: Einleitung, Hauptteil, Schluss

· Terminplanung

Diese Überlegungen sind im Formular «Prozessablauf» zu dokumentieren und ein erstes Mal beiden Lehrkräften zur Unterschrift vorzulegen /siehe Punkt 4, Termine). Das vollständig ausgefüllte Prozessformular ist als Anhang der IPA beizufügen.
2.3 Feinplanung

Je nach Art und Menge der Informationen ist die inhaltliche Gliederung anzupassen. Diese Änderungen sind im Formular «Prozessablauf» festzuhalten. Änderungen und Abweichungen von der ursprünglichen Planung sind laufend zu dokumentieren.

2.4 Ausarbeiten

Die endgültige Fassung der Arbeit umfasst folgende Elemente gemäss «Richtlinien zur Erstellung von schriftlichen Arbeiten».
Titel

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Hauptteil

Schluss

Quellenverzeichnis, evtl. weitere Verzeichnisse

Anhang: Formulare «Anmeldung» und «Prozessablauf», Schlusserklärung, allfällige Umfragen usw. 
2.5 Text für die Schlusserklärung 

„Ich habe die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet. Ich habe alle wörtlichen und sinngemässen Zitate mit Quellen​angaben gekennzeichnet.

Ich bin einverstanden, dass meine IPA zur Überprüfung der korrekten und vollständigen Angabe der Quellen mithilfe einer Software (Plagiaterkennungstool) geprüft wird. Zu meinem eigenen Schutz wird die Software auch dazu verwendet, später eingereichte Arbeiten mit meiner Arbeit elektronisch zu vergleichen und damit Abschriften und eine Verletzung meines Urheberrechts zu verhindern. Falls Verdacht besteht, dass mein Urheberrecht verletzt wurde, erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Schulleitung meine Arbeit zu Prüfzwecken herausgibt.“
Name/Vorname/Ort/Datum/Unterschrift
3 Bewertung

Die beiden beteiligten Lehrkräfte erteilen je eine Note zur IPA, die

a) in die Zeugnisnote des entsprechenden Faches für das 5. Semester einfliesst. Die Note aus der IPA wird gemäss folgender Formel mit einem Viertel gewichtet: 

Zeugnisnote = ((Durchschnitt Testnoten x 3) + Note IPA)/4). 

b) zusammen mit den 3 Ausbildungseinheiten in das Fähigkeitszeugnis „Kaufmann Kauffrau“ einfliesst. Die IPA-Note (Durchschnitt beider Teilnoten, auf eine halbe Note gerundet) wird gemäss folgender Formel gewichtet:

((Durchschnitt Ausbildungseinheiten/3)x2 + IPA)/3

Die IPA wird mit halben Noten gemäss Beurteilungskriterien (vgl. Punkt 3.1) bewertet. Die Berufsmaturandinnen und -maturanden erhalten eine detaillierte, schriftliche Beurteilung. 

3.1 Beurteilungskriterien

Die Bewertung setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:.

	Bewertung des Inhalts








60 Punkte

	Thementreue
	Ist am Thema festgehalten worden?
Ist das Thema differenziert bearbeitet worden?
Sind die verwendeten Argumente und die Schlussfolgerung stichhaltig?

	Logischer Aufbau
	Ist in der IPA eine Logik im Aufbau erkennbar? 
Ist die Arbeit sinnvoll gegliedert? 
Ist die Schlussfolgerung aus den dargestellten Fakten plausibel?

	Verhältnis zwischen Eigenleistung und Fremdtexten
	Wo wurde selbstständig formuliert und wo ist ein anderer Autor 
erkennbar? 
Kann die Arbeit in ihrer Gesamtheit als eigenständig bezeichnet werden?



	Bewertung der Sprache








20 Punkte

	Korrektheit


	Grammatik, Orthographie und Interpunktion

0
–
0.5
Fehler pro 2400 Zeichen
10 Punkte

0.51
–
1.0
Fehler pro 2400 Zeichen
9 Punkte

1.01
–
1.5
Fehler pro 2400 Zeichen
8 Punkte usw.

	Stil


	Ausdruck und Wortwahl

0
–
0.5
Fehler pro 2400 Zeichen
10 Punkte

0.51
–
1.0
Fehler pro 2400 Zeichen
9 Punkte

1.01
–
1.5
Fehler pro 2400 Zeichen
8 Punkte usw.

	Bewertung formaler Aspekte







20 Punkte

	
	Gemäss Richtlinien für das Erstellen von Schriftlichen Arbeiten (RESA)
Titel, Inhaltsverzeichnis, Einleitung, Hauptteil, Schluss, Literaturliste, evtl. weitere Verzeichnisse, Schlusserklärung, Anhang mit dem Formular «Prozessablauf»

Vorgeschriebener Umfang von 18 000 – 24 000 Zeichen (2400 Zeichen pro Seite ohne Leerschläge)


3.2 Punkteabzüge

· Beschluss der Prüfungskommission vom 14. Dezember 2009:

Erfolgt die Abgabe 1 (Anmeldung) einen Werktag zu spät, werden fünf Punkte abgezogen. Bei späterer Abgabe werden 15 Punkte abgezogen. Die Schule / Lehrpersonen sind dafür verantwortlich, dass jede/r Lernende zu einer unterschriebenen Anmeldung kommt. Sollte sich eine Lernende oder ein Lernender weigern, eine Anmeldung einzureichen, so gilt dies als Leistungsverweigerung und wird mit der disziplinarischen Massnahme "Ultimatum" bestraft. Das Amt für Berufsbildung des Kantons Thurgau wird informiert. Erfolgt die Abgabe 2 (Abgabe IPA) verspätet oder gar nicht, so wird die Arbeit mit der Schlussnote 1 bewertet. Das Amt für Berufsbildung des Kantons Thurgau wird darüber informiert.
Pro fehlendes Element werden je 10 Punkte abgezogen. Bewertet wird vor allem die sprachliche und inhaltliche Eigenleistung. 

Werden in einer IPA einzelne Abschnitte ohne Angabe der Quelle abgeschrieben oder inhaltlich weitgehend ohne Quellenangabe übernommen (Internet, Bücher, Zeitschriften usw.), gilt dies als Betrugsversuch. Es werden in beiden Fächern mindestens 80 Punkte abgezogen, die Arbeit wird damit in jedem Fall als ungenügend in beiden Fächern bewertet.
In Betrugsfällen werden zusätzlich disziplinarische Massnahmen eingeleitet.
3.3 Notenskala

	92 – 100
	Punkte
	=
	6
	
	36 – 44
	Punkte
	=
	3

	83 – 91
	Punkte
	=
	5.5
	
	27 – 35
	Punkte
	=
	2.5

	74 – 82
	Punkte
	=
	5
	
	18 – 26
	Punkte
	=
	2

	65 – 73
	Punkte
	=
	4.5
	
	9 – 17
	Punkte
	=
	1.5

	55 – 64
	Punkte
	=
	4
	
	0 – 8
	Punkte
	=
	1

	45 – 54
	Punkte
	=
	3.5
	
	
	
	
	


4 Termine

	Wochen 6 - 27 
	Einführung IPA durch die Klassenlehrkraft. Suchen von Quellenmaterial. Festlegen möglicher Themen durch die Lernenden. Kontaktaufnahme mit Lehrkräften.

	Bis Woche 20
	 Anmeldung Projektvorschlag:

Der/die Lernende entwickelt einen Vorschlag für das Thema der IPA und schlägt die zwei gewünschten Lehrkräfte vor.

Abgabemodus:

(
per Mail   (Formular «Anmeldung») frühestens am 23.04.2012  an die gewünschte federführende Lehrkraft.

	Wochen  20
	Einreichung des Themas: Mittwoch, 16.05. 2012
Die Festlegung des Themas mit detaillierten Fragestellungen/Thesenformulierungen. Das Formular «Anmeldung» ist zu unterzeichnen; die zwingend notwendigen Unterschriften der beiden Lehrkräfte sind von den Lernenden vorgängig selber zu besorgen.

Abgabemodus:

· Persönlich bis am Mittwoch, 16.05.2012 im Sekretariat. Das Formular muss bis spätestens 16.00 Uhr persönlich abgegeben werden, blosses Deponieren am Schalter genügt nicht.

· im Verhinderungsfall per Einschreiben an das Sekretariat mit Datum vom 16.05.2012 (Poststempel).

Das Sekretariat leitet das Formular «Anmeldung» an die federführende Lehrkraft weiter.


	Woche 25
	Abgabe 1 des Formulars «Prozessablauf»  an beide Lehrkräfte bis spätestens 20.6. 2012 zur Unterschrift.

	Wochen 20 - 34
	Bearbeitung und Erstellung der IPA 

	Woche 34
	Abgabe der IPA: 

In verschlossenem Briefumschlag mit dem Namen des/der Lernenden inklusive Klasse, dem Namen der federführenden und der zweitkorrigierenden Lehrkraft,
· Zwei identische Exemplare mit folgendem Inhalt:

· sauberer Ausdruck des Originals der IPA  mit von Hand unterschriebener Schlusserklärung in Schnellhefter

· sauberer Ausdruck der Formulare «Anmeldung» und «Prozessablauf» im Anhang

· Verwendete Unterlagen (Broschüren, sämtliche Umfragebogen und Interviews).

· Lesbarer Datenträger (CD/DVD oder Stick) mit folgenden drei Dokumenten:

a. Die elektronische Originalfassung im Format *.docx (Microsoft Word 2007) mit der Bezeichnung KM10_IPA_Nachname_Vorname.docx.

b. Eine Kopie elektronische Originalfassung zur Plagiatserkennung im PDF-Format oder Microsoft Word  (ohne Grafiken und Bilder, ohne Namen von Autor/Autorin und Referenten/innen und anderen schützenswerten Personen). 

Beispiele zur neutralen Bezeichnung (ohne Umlaute und Leerzeichen):

KM10_jugendorchester-tg.pdf 

KM10_aepfelanbau-muensterwilen.pdf

c. Liste aller verwendeten Internetseiten (mit aktivierten Links)
Abgabemodus:

· Persönlich bis Freitag, 24. August 2012 im  Sekretariat des Bildungszentrums Wirtschaft in Weinfelden.
Die vollständigen Unterlagen müssen bis spätestens 16.00 Uhr persönlich abgegeben werden, blosses Deponieren am Schalter genügt nicht.

· im Verhinderungsfall per Einschreiben an das Sekretariat z. H. der federführenden Lehrkraft, mit Datum vom 24. August 2012. (Poststempel).

Das Sekretariat leitet die Unterlagen an die federführende Lehrkraft weiter

.

	Wochen 34-50
	Korrektur der IPA durch die Lehrkräfte

	Woche 50/51
	Rückgabe der folgenden Dokumente durch die federführende Lehrkraft:

· Unkorrigiertes Original der IPA
· Detailliertes Bewertungsblatt 
mit Fachnoten für die beiden betroffenen Fächer

	Wochen 1 – 3 2013
	Einsicht in die korrigierte IPA nach Absprache mit der federführenden Lehrkraft
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Formular «Anmeldung»

Formular «Prozessablauf»

Alle Formulare sind mit dem PC auszufüllen.

Die Anmeldung ist per Mail einzureichen, die überarbeitete Version ist von beiden betreuenden Lehrkräften zu unterschreiben und dem Sekretariat abzugeben.
Formular «Anmeldung»

	Lernende/r 

Name, Vorname, 
Mail-Adresse
	
	M3

	Vorgeschlagene Fächer
	1.

	2.
 

	Vorgeschlagene Lehrkräfte
	federführend
	

	Einreichung des Themas
	 Ab 23.04.2012, Kalenderwochen 17-20, per Mail an die federführende Lehrkraft

	Thema


	Thema:

	
	Fragestellung/These für Fach 1:

	
	Fragestellung/These für Fach 2:

	Mögliche Quellen
	

	Stellungnahme Lehrkraft 1
(federführend)
	Eingang am:
	Weiterleitung am:

	
	Einverstanden
Ja
(
Nein
(

	
	Kommentar



	Stellungnahme Lehrkraft 2


	Eingang am:
	Weiterleitung am:

	
	Einverstanden:
Ja
(
Nein
(

	
	Kommentar



	Rückmeldung an 
Lernende/n
	per Mail, Datum:

	
	

	
	Per Mail verschickt durch: 

	Bestätigung des Themas
(gegenseitige Unterschrift)
	Lehrkräfte
	Lernende/Lernender

	
	1.
	

	
	2.
	


Formular «Prozessablauf»

	Lernende/r 

Name, Vorname, 
Mail-Adresse
	
	M3

	Fächer
	1.

	2.


	Lehrkräfte
	federführend
	

	Abgabetermin:  bis 20.6. 2012 als Ausdruck
( als Anhang
vollständig ausgefüllt zusammen mit der IPA

	Thema mit detaillierten Fragestellungen/Thesen
	

	Planungsschritte
	Detaillierte Planung (3 Wochen nach der Anmeldung, bis 20.06.2012)
	Anpassungen im Lauf der Arbeit (inkl. Begründungen /Kommentar)

	Einleitung
	
	

	Hauptteil
	
	

	Schluss
	
	

	Quellen

Fachpersonen
	
	

	Bestätigung
	Unterschrift Lernende/Lernender
	Unterschrift Lernende/Lernender

	Bestätigung
	Unterschrift Lehrkraft 1
	Unterschrift Lehrkraft 2


Teil C: Richtlinien zur Erstellung von schriftlichen Arbeiten
Siehe
http://www.bzww.ch/download.asp
Seite 1

